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Stadtratssitzung am 27.01.2022 

Änderungsantrag zu TOP 9, Beschlussvorlage 439/2021 Abwägung über die Aufnahme von Straßen, 

Wegen und Plätzen in das Straßenbestandsverzeichnis; Anl. 1 Verbindungsweg Roseggerstr. nach 

Eckartsberg  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Antrag mit der lfd. Nr. 6 von der DB AG (Anl. 1 der Beschlussvorlage 439/2021) wird nicht 

abgelehnt und zurückverwiesen. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Kosten einer Widmung als 

Feld- und Waldweg zu ermitteln und die rechtliche Situation mit dem Eigentümer zu klären. 

 

Begründung: 

Zwar ist der vom Antragsteller DB AG angegebene Grund (Zuwegung zur Bahntrasse für 

Instandhaltung) wenig überzeugend (da die Bahntrasse viel besser über die asphaltierte 

Dornspachstr. erreicht wird), der Verbindungsweg stellt jedoch für den Fußgänger- und 

Fahrradverkehr eine kurze Verbindung zwischen Roseggerstr. und Dornspachstr. bzw. Roseggerstr. 

und Geschwister-Scholl-Str. in Eckartsberg dar. So befinden sich im Einzugsbereich Garagenkomplexe 

(auf beiden Seiten des Bahndamms) und Kleingartenanlagen, die von den Nutzern nur so ohne 

größere Umwege erreichbar sind. Die nächste öffentlich gewidmete Verbindung würde von der 

Roseggerstr. über die Pablo-Neruda-Str. zur Dornspachstr. führen: Neben dem erheblichen 

Umwegfaktor ist ein Teil der Pablo-Neruda-Str. für den Radverkehr nur in einer Richtung nutzbar (da 

Einbahnstraße). Ein Handwerksbetrieb und mehrere Wohneinheiten vor der Bahnunterführung zur 

Dornspachstr. sind aufgrund der Einsturzgefahr der Brücke über den Eckartsbach theoretisch mit Kfz 

nur von der Roseggerstr. aus erreichbar. Die von der Stadtverwaltung im VFA angeführte Tatsache, 

dass die Bahnunterführung bereits auf Eckartsberger Flur liegt, ist dabei unerheblich: Die Gemeinde 

Mittelherwigsdorf hat den gemeinsamen Fuß- und Radweg auf Eckartsberger Flur von der 

Dornspachstr. bis hoch zur Brücke der Geschwister-Scholl-Str. vor einigen Jahren saniert und mit 

zusätzlichen Brennstellen der Straßenbeleuchtung ausgestattet: Offensichtlich handelt es sich um 

eine öffentlich gewidmete, der Gemeinde Mittelherwigsdorf sehr wichtige Wegeverbindung! 


